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- Annahme des Gesetzgebungsakts 

= Erklärungen 
  

Erklärung Österreichs 

Österreich stimmt der Verordnung zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/794 über Europol in 

Anbetracht der wichtigen Rolle von Europol in der Kriminalitätsbekämpfung und der 

diesbezüglichen Unterstützung der Mitgliedstaaten zu. 

Österreich hält jedoch auch fest, dass mit der als politischen Kompromiss erzielten Verordnung 

wesentliche datenschutzrechtliche Bedenken Österreichs nicht ausgeräumt werden konnten und die 

Verordnung auch hinter den vom Europäischen Datenschutzbeauftragten erhobenen Ansprüchen an 

den Datenschutz zurückbleibt. Diese Bedenken beziehen sich insbesondere auf die langen 

Speicherfristen im Zusammenhang mit der Verarbeitung nicht kategorisierter personenbezogener 

Daten (Art. 18 Abs. 6a), die Ermöglichung der Aufnahme einer Datenverarbeitung vor Ablauf der 

Konsultationsfrist (Art. 39 Abs. 3) sowie auf die in den Übergangsregelungen vorgesehenen langen 

Speicherfristen (Art. 74a und Art. 74b). 
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Erklärung Luxemburgs 

Luxemburg wird dem Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/794 in Bezug auf die 

Zusammenarbeit von Europol mit privaten Parteien, die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch Europol zur Unterstützung strafrechtlicher Ermittlungen und die Rolle von Europol in 

Forschung und Innovation zustimmen. 

Seit Beginn der Verhandlungen haben wir darauf hingearbeitet, ein Gleichgewicht zwischen den 

operativen Erfordernissen von Europol einerseits und den Anforderungen an den Schutz 

personenbezogener Daten andererseits herzustellen. 

Aufgrund dieser grundsätzlichen Haltung bedauert Luxemburg die langen Speicherfristen für nicht 

kategorisierte Daten, die in den Artikeln 18 (6a), 74a und 74b vorgesehen sind. 

 

Erklärungen der Kommission 

Erklärung der Kommission zur Umsetzung des Mechanismus, mit dem Europol die Eingabe 

von Ausschreibungen im Schengener Informationssystem vorschlagen kann 

 

Im Rahmen der Bewertung, die die Kommission gemäß Artikel 68 Absatz 3 der Verordnung 

(EU) 2016/794 drei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung zur Änderung der Verordnung 

(EU) 2016/794 durchführen wird, wird die Kommission über die operativen Auswirkungen des mit 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe r der Verordnung (EU) 2016/794 geschaffenen neuen Mechanismus 

Bericht erstatten. Im Rahmen dieses Mechanismus kann Europol auf der Grundlage von Daten, die 

Europol von Drittstaaten oder internationalen Organisationen erhalten hat, den Mitgliedstaaten 

vorschlagen, zu Personen, die an Terrorismus oder an schwerer und organisierter Kriminalität 

beteiligt sind, Informationsausschreibungen im Interesse der Union in das Schengener 

Informationssystem einzugeben. Die Kommission wird diese Bewertung auf der Grundlage von 

Berichten durchführen, die Europol zu den Vorschlägen für Ausschreibungen im Schengener 

Informationssystem und zu den nachfolgend von den Mitgliedstaaten in das Schengener 

Informationssystem eingegebenen Ausschreibungen vorlegen wird. 
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Erklärung der Kommission zu den Beziehungen zwischen Europol und der Europäischen 

Staatsanwaltschaft 

 

Nach Auffassung der Kommission dürfen die in Artikel 20a der Verordnung (EU) 2016/794 

festgelegten Bestimmungen über die Beziehungen zwischen Europol und der Europäischen 

Staatsanwaltschaft (EUStA) die Verpflichtungen, die sich für Europol aus Artikel 24 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates ergeben, nicht einschränken und sind daher im Einklang mit 

dem letztgenannten Artikel auszulegen und anzuwenden. 

 

Erklärung der Kommission zu den Bestimmungen bezüglich der Zusammenarbeit von 

Europol mit Drittstaaten 

 

Hinsichtlich der Regeln für die Zusammenarbeit von Europol mit Drittstaaten stellt die Kommission 

fest, dass jede Übermittlung personenbezogener Daten von Europol an einen Drittstaat auf der 

Grundlage eines „rechtsverbindlichen Instruments“ ein internationales Abkommen nach Artikel 218 

AEUV erfordert, wie dies bereits in Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 

(EU) 2016/794 vorgesehen ist. Die Kommission stellt ferner fest, dass jede Übermittlung 

personenbezogener Daten von Europol an einen Drittstaat auf der Grundlage einer Bewertung 

geeigneter Garantien durch Europol die Anforderungen erfüllen muss, die mit der Rechtsprechung1 

des Gerichtshofs der Europäischen Union festgelegt wurden; demnach muss Europol zu dem 

Schluss gelangen, dass der betreffende Drittstaat in Bezug auf den Datenschutz ein der Sache nach 

gleichwertiges Schutzniveau gewährleistet. Datenübermittlungen auf der Grundlage einer solchen 

Bewertung ohne vorherige Genehmigung durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten gemäß 

Artikel 25 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2016/794 bergen die Gefahr eines späteren Einschreitens 

des Europäischen Datenschutzbeauftragten aufgrund einer abweichenden Bewertung der 

Datenschutzgarantien und könnten sich damit negativ auf die Zusammenarbeit bei der 

Strafverfolgung auswirken. 

                                                 
1 Gutachten 1/15, PNR-Abkommen EU-Kanada, EU:C:2017:592 (26.7.2017); Urteil des 
Gerichtshofs vom 6. Oktober 2015, C- 362/14, Schrems, EU:C:2015:650; Urteil vom 16. Juli 2020, 
C-311/18, Schrems II, EU:C:2020:559. 
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Erklärung der Kommission zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Europol und 

Interpol 

 

Es wird daran erinnert, dass die Kommission in den laufenden Verhandlungen über ein 

Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Internationalen 

Kriminalpolizeilichen Organisation (IKPO-INTERPOL) und im Einklang mit den vom Rat erteilten 

Verhandlungsrichtlinien2 bestrebt ist, die Zusammenarbeit zwischen Europol und Interpol zu 

verstärken. Dabei soll den jüngsten Entwicklungen bei der Bekämpfung des Terrorismus und der 

grenzüberschreitenden und transnationalen schweren organisierten Kriminalität sowie dem 

derzeitigen operativen Bedarf und dem Mandat von Europol Rechnung getragen werden. Die 

Kommission möchte im Einklang mit den vom Rat erteilten Verhandlungsrichtlinien3 sicherstellen, 

dass das Abkommen die Rechtsgrundlage für die Ermächtigung von Europol zum Zugriff auf 

einschlägige Interpol-Datenbanken für die Erfüllung seiner Aufgaben bildet. 

 

                                                 
2 Beschluss (EU) 2021/1312 des Rates vom 19. Juli 2021 zur Ermächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen über ein Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (IKPO-Interpol). 
3 Beschluss (EU) 2021/1312 des Rates vom 19. Juli 2021 zur Ermächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen über ein Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (IKPO-Interpol). 
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